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Amtsblatt Mr Laibacher Zeitung Nr.208.
Dienstag den 13. September 1870.

(62?—1) Nl. 1040.

Ernennung.
Das Präsidium der k. k. Finauzdirection in

^ ' M hat den Advocatursconäpienten Dr . Josef
^ ü t zum provisorischen Comipistcn bei der k. k.
"lnanzprocuratur in Laibach ernannt.

Präsidialkanzlei der k. k. Finanzdirettion in
^dach^m l). September 1870.
(325^3) Nr. 1272."

Edict.
Be: dem f. k. Bezirksgerichte in Feldbach ist

!Ule KanMstcnstclle mit dem sistcmisirten Gehalte
M'llchcr 500 f l . und dem Vorrückungsrechte in
le höhere Gehaltsstufe von 600 fl. in Erledigung

»Uumnien.
Die Bewerber u,n diese Stelle haben ihre gehörig

^ < m Gesuche / / ^
b i s 2 2 . d. M .

un durgeschricbcnen Wcac bei dem Präsidium ein-
zubringn.

Graz, 6. September 1870. ^
(^7^3) Nr. 704/

Edict.
, Vei dem k. k. Krcisgerichte in Nudolfswerth
^ 0le Hilfsämterdirectionsadjllnctenstelle mit dem
Ehalte jährlicher 700 fl. und dem Borrückungs-
^)te in die Gehaltsstufe von 800 f l . in Erledigung

"mummen.

Die Bewerber haben ihve gehörig belegten Ge-
suche bis

2 1 . S e p t e m b e r 1 8 7 0

im vorschriftsmäßigen Wege bei dem gefertigten
Präsidium zu überreichen nnd insbefonderc auch
die Kenntniß der slovenischcn Sprache in Wort
nnd Schrift nachzuweisen.

Rudolfswerth, am 1. September 1870.

K . k. Krciogrr ichls.PräNdium.

(328—1) Nr. 1014.

Concurs-Kuudmachung.
Bei der k. k. Finanzprocuratur in Laibach

ist eine Conccptsprakticantenstclle mit dem Adjutum
jährlicher 400 ft. zu besetzen. ^

Gesuche sind, unter Nachwcisung der rechts
nnd staatswissenschaftlicher Studien, der vorgeschrie-
benen Staatsprüfungen, endlich der Kenntniß bei-
der Landessprachen, binnen drei Wochen bei der k. k.
Fiuanzprocuratur in Laibach einzubringen.

Laibach, am 9. September 1870.
B- k. Finan)-Pirect i l ,no-Prasidinm.

(326) Nr. 8864.

Kundmachung.
Es ist von nun an gestattet, zur Versendung

von schriftlichen Mittheilungen nach dem Nord-
deutschen Bunde, nach Baicrn, Württemberg, Baden

und nach dem Großherzogthume Luxemburg Corre-
spondenzkarten zu verwenden.

Die Gebühr für Correspondenzkarteu nach
den vorbenannten Ländern beträgt 5 Neukreuzer.

Bis zur Hinausgabe eigener, mit dem Stem-
pel der entsprechenden Briefmarken versehenen Kar-
ten für den Verkehr nach den genannten Staaten
sind hiezu die im internen Verkehre eingeführten
Korrespondenzkarten zu verwenden und ist das Er-
gänzungsporto durch Aufkleben einer Briefmarke zu
3 Nenkrcuzern ans der Adreßseite zn entrichten.

Ungenügend frankirte Correspondenzkarten dür-
fen nicht abgesendet werden.

Correspondcnzkartcn mit schriftlichen Mitthei-
lungen nach andern als den oben genannten frem-
den Staaten sind nickt zulässig und sind, wenn
selbe dennoch aufgegeben werden sollten, nicht ab-
zusenden, sondern als unbestellbar zu behandeln.

I n der Richtung nach der österr.-ungarischen
Monarchie werden Korrespondenzkarten vorerst aus
dem Norddeutschen Bunde, aus Baiern, Württem<
berg und Baden einlangen, welche mittelst Brief-
marken oder Markenstempeln zu 1 Silbergroschen
und beziehungsweise 3 kr. süddeutsch frankirt fein
werden.

Hievon wird das Publikum in Folge hohen
Handelsministerial-Erlasses vom 22. August l. I . ,
Z. 14931 — 1144, in Kenntniß gesetzt

Trieft, am 9. September 1870.
K. k. Postdirection.


